
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/11/26 90/12/0138
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1990

Index

72/02 Studienrecht allgemein

Norm

AHStG §16;

StudBerG §16 Abs3;

StudBerG §16 Abs4;

StudBerG §5 Abs1;

StudBerG §5 Abs2;

StudBerG §5 Abs4;

Rechtssatz

Als Hochschullehrveranstaltung (nach § 5 Abs 2 StudBerG) kann nur eine solche iSd § 16 AHSchStG verstanden werden.

W ä h r e n d § 5 Abs 1 StudBerG Lehrveranstaltungen im Auge hat, die zwecks Vorbereitung auf die

Studienberechtigungsprüfung eingerichtet wurden, bezieht sich § 5 Abs 2 StudBerG auf Lehrveranstaltungen, die für

einen anderen Zweck bereits bestehen und lediglich auch als Prüfungsvorbereitung für eine Fachprüfung der

Studienberechtigungsprüfung in Betracht kommen (Hinweis EB, 553 Blg NR 16 GP 18).
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